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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §41 Abs1 Z3

EStG 1988 §41 Abs4

EStG 1988 §67 Abs1

EStG 1988 §67 Abs2

EStG 1988 §67 Abs6

EStG 1988 §67 Abs6 Z1

EStG 1988 §69 Abs2

Rechtssatz

Nach § 69 Abs. 2 EStG 1988 ist bei Auszahlung von Bezügen (u.a.) aus einer gesetzlichen Krankenversicherung (nach

der im Jahr 2017 geltenden Fassung) 25% Lohnsteuer einzubehalten (soweit diese Bezüge 30 € täglich übersteigen). Zur

Berücksichtigung der Bezüge im Veranlagungsverfahren ist hiezu ein Lohnzettel auszustellen, in welchem ein Siebentel

gesondert als sonstiger Bezug gemäß § 67 Abs. 1 EStG 1988 auszuweisen ist. Im Rahmen der PAichtveranlagung (§ 41

Abs. 1 Z 3 EStG 1988) werden diese Bezüge (ohne Berücksichtigung des Freibetrages von 30 € täglich) der vollen

Tarifbesteuerung unterworfen, wobei allerdings ein Siebentel dieser Bezüge als ein Bezug gilt, der mit dem festen

Steuersatz des § 67 Abs. 1 EStG 1988 zu versteuern war und von dem 6% als Lohnsteuer einbehalten wurde (§ 41 Abs.

4 EStG 1988). Damit wird eine steuerliche Gleichstellung von Bezügen (u.a.) nach § 69 Abs. 2 EStG 1988 mit den

lohnsteuerpAichtigen Einkünften, an deren Stelle sie ausbezahlt werden, herbeigeführt. Wenn auch diese

Krankengelder bei der Ermittlung des Jahressechstels nach § 67 Abs. 2 EStG 1988 nicht zu berücksichtigen sind, da für

die darin enthaltenen sonstigen Bezüge eine entsprechende begünstigte Besteuerung bereits nach § 41 Abs. 4 EStG

1988 vorzunehmen ist, so sind sie im Hinblick auf die Gleichstellung mit den sie ersetzenden lohnsteuerpAichtigen

Einkünften (mit sechs Siebentel) wie "laufende Bezüge" iSd § 67 Abs. 6 EStG 1988 zu behandeln. Soweit diese

Krankengeldbezüge (sechs Siebentel) also lohnsteuerpAichtige Bezüge aus dem konkreten, nunmehr beendeten

Beschäftigungsverhältnis in den letzten zwölf Monaten ersetzen, sind sie in die Bemessungsgrundlage als Bezüge der

letzten zwölf Monate einzubeziehen.
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